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Gesamte Rechtsvorschrift für Rechte von Kindern, Fassung vom 10.12.2023 

Langtitel 

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern 
StF: BGBl. I Nr. 4/2011 (NR: GP XXIV IA 935/A AB 1051 S. 93. BR: AB 8443 S. 793.) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Text 

Artikel 1 

Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, 
auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem 
Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und 
privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

Artikel 2 

(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu 
beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld, welches die 
natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder ist, 
herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates. 

Artikel 3 

Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen von gesetzlich vorgesehenen begrenzten Ausnahmen darf das 
Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht 
unterschreiten. 

Artikel 4 

Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in 
allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung 
entsprechenden Weise. 

Artikel 5 

(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung 
seelischen Leides, sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind hat das 
Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. 

(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene 
Entschädigung und Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze. 

Artikel 6 

Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen 
Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von 
behinderten und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. 

Artikel 7 

Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungsgesetzes 
gewährleisteten Rechte und Ansprüche ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich vorgesehen ist und eine 
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche 
Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur 
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Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig ist. 

Artikel 8 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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